
M 2.11 Einwohner einer Stadt– Bedingungen, Rechte und Pflichten nach der Revidierten Städteordnung von 1831 

 
Einwohner einer Stadt Bedingungen Rechte Pflichten 

Bürger - Gewinn des Bürgerrechts 

 

- Bürgerrecht: Teilnahme an den 
öffentliche Geschäften der 
Stadtgemeine durch Abstimmung bei 
den Wahlen (aktives Wahlrecht)  
(§ 11) 

- Erwerb von städtischen 
Grundstücke und Betreiben von 
Gewerben (§ 26) 

- Leistung von verhältnismäßigen 
Geldbeiträgen und persönlichen 
Diensten, wenn erforderlich (§ 35) 

- Teilnahme an den Wahlen zur 
Stadtverordnetenversammlung  
(§ 68) 

- Übernahme von unbesoldeten 
Stadtämtern und einzelnen 
Aufträgen (§ 128) 

Bürger (mit passivem 
Wahlrecht) 

- Grundeigentum, das mind. 1.000 
Reichstaler bzw. max. 12.000 
Reichstaler wert ist ( § 56) oder  

- jährliches Mindesteinkommen von 
min. 200 bis 1.200 Reichstalern  
(§ 56) 

Ausnahmen: 

- weniger vermögende Bürger, die 
durch Beschluss des Magistrats und 
der Stadtverordnetenversammlung 
zu den wählbaren Bürgern zählen  
(§ 59) 

- Bürger, die von den Klassen 
gewählt werden, bedürfen nicht des 
vorgesehenen Grundbesitzes oder 
Einkommens (§ 60) 

ergänzend 

- als Stadtverordnete wählbar 
(passives Wahlrecht) 

ergänzend 

- Übernahme der Stelle eines 
Stadtverordneten bzw. eines 
Stellvertreters für min. drei Jahre  
(§ 128) 

Schutzverwandte - Personen, die ihren Wohnsitz im 
Stadtbezirk haben, ohne Bürger zu 
sein (§ 24) 

 

 

- Erwerb von städtischen 
Grundstücke und Betreiben von 
Gewerben (§ 26) 

- Leistung von verhältnismäßigen 
Geldbeiträgen und persönlichen 
Diensten, wenn erforderlich (§ 35) 
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Erlangung des Bürgerrechts - Personen männliches Geschlechts (§ 14) 

- Personen, die nicht unter väterlicher Gewalt, Vormundschaft oder Kuratel stehen (§ 14) 

- Personen, die im Stadtbezirk ihren Wohnsitz haben (§ 14) 

- Personen, die unbescholten sind (§ 14) (nicht kriminell; vgl. §§ 19 und 20) 

 

Berechtigt und verpflichtet zur Erlangung des Bürgerrechts sind: 

- Personen, die im Stadtbezirk ein Grundeigentum besitzen, das min. 300 Reichstaler bzw. max. 2.000 Reichstaler 
wert sein soll (§ 15) 

- Personen, die im Stadtbezirk ein Gewerbe betreiben und hieraus ein Mindesteinkommen von 200 bis 600 
Reichstaler beziehen (§ 15) 
 

Berechtigt, aber nicht verpflichtet sind: 

- Personen, die aus anderen Quellen ein Mindesteinkommen von 400 bis 1.200 Reichstaler beziehen und min. zwei 
Jahre in der Stadt ihren Wohnsitz (§ 16) 
 

Versagt bzw. wieder entzogen werden soll das Bürgerrecht: 

- Personen, die zu einer Freiheitsstrafe von min. drei Jahren oder die wegen eines Meineides, Diebstahls oder 
qualifizierten Betruges verurteilt sind (§ 19) 
 

Versagt bzw. wieder entzogen werden kann das Bürgerrecht: 

- Personen, die wegen anderer als der o.g. Straftaten verurteilt wurden, die nur vorläufig freigesprochen sind oder 
die durch einzelnen Handlungen bzw. die Lebensweise öffentlich verachtet werden (§ 20) 
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